
1. Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Rüdersdorf bei 
Berlin  
 
  
Gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl.I/07 [Nr. 19] S. 286), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 10.07.2014 (GVBl.I/14, [Nr.32]) hat die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin in ihrer Sitzung am 14. Juli 2016 folgende 1. 
Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Rüdersdorf bei Berlin be-
schlossen:  
 

Artikel 1 
 
Die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Rüdersdorf bei Berlin vom  
29.01.2015 wird wie folgt geändert:  
 

§ 2  
Einberufung der Gemeindevertretung 

 
(1) Der/die Vorsitzende der Gemeindevertretung beruft die Gemeindevertretung ein 
sooft es die Geschäftslage erfordert. Die Einberufung zur ordentlichen Sitzung erfolgt 
schriftlich mit einer regelmäßigen Ladungsfrist von mindestens sieben Kalenderta-
gen. Der Sitzungstag und der Tag der Versendung der Unterlagen werden nicht mit-
gerechnet.  
(2) Die Einladung hat Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung zu enthalten.  
(3) Die zur Tagesordnung gehörenden Sitzungsunterlagen werden in der Regel über 
das Ratsinformationssystem elektronisch zur Verfügung gestellt. Das geschieht in 
der Regel zeitgleich mit der Ladung.  
(4) In besonders dringenden Angelegenheiten kann die Einberufung auch mündlich 
oder fernmündlich mit einer Ladungsfrist von mindestens 24 Stunden vor Beginn der 
Sitzung erfolgen (verkürzte Ladungsfrist). Die Dringlichkeit ist mit der Ladung zu be-
gründen.  
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese 1. Änderung der Geschäftsordnung tritt am Tag nach der Bekanntgabe in 
Kraft.  
 
  
 
  
 
Rüdersdorf bei Berlin, 26.07.2016 
 
 
 
gez. Ronny Neumann 
Vorsitzender der Gemeindevertretung 


